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Zur Carifperiragsfrage.
Wohl in wenigen Gebieten der Gesetzgebung besteht eine

p große Anzahl von Widersprüchen und Unklarheiten «als in der
gmge des Arbeiterrechts , insbesondere des Koalitionsrechts uno
M Tarifverträge . Wie unzureichend das heutige Koalitions -
M ist , welch schwere Ketten ihm umhängen , so daß von einem
pe i e n Koalitionsrecht kaum eine Rede sein kann, -ist so be-
jvmt, daß es Eulen nach Athen tragen hieße, hierüber erneut
«in Klagelied anzustimmen . Ein schreienderer Widerspruch,
sK er im Paragraphen 152 der Reichsgewerbeordnung vorliegt,
Ser zwar das Koalitionsrecht gestattet , jedoch den Teilnehmern
jgti Rücktritt von solchen Vereinigungen und Verabredungen
freistelll, ist kaum denkbar. Mit Recht sagt hierzu einer der
besten Kenner der Materie , der Münchener Nationalökonom
Prof. Lujo Brentano , daß hier der Gesetzgeber die „ unliebens -
sürdige Mietre des durch die Tatsachen zwar überwundenen,
»der innerlich nicht bekehrten Doktrinärs zeige , indeni er Preis¬
end Lohnverabredungen zwar gestattete, aber gleichzeitig für
« verbindlich erklärte "

. Dieser Zwitterstellung der Gesetzge¬
bung steht in einmütiger Geschlossenheit die Anschauung der

- Umernehmer, besonders in der Großindustrie , gegenüber,
tzochend aus den. „ freien Arbeitsvertrag " und auf die indivi¬
dualistische Wirtschaftsordnung , nur die sich die Unternehmer
zwar wenig kümmern, wenn sie zwecks einer Kartell - oder Trust -
zründung dem Gegner das Genick brechen , suchen sie jederzeit
mit ihrer nicht gering einzuschätzenden Macht, jedes kollektive
Zusammengehen der Arbeiterschaft zu verhindern .

Diese Gegnerschaft erstreckt sich jedoch nicht nur gegen die
Arbeiterorganisationen, die anzuerkennen viele Unternehmer
ich immer noch weigern . Vielfach wird auch versucht , die mit
len Organisationen getroffenen Abmachungen zu umgehen oder
dmh Gegonmaßregeln unwirksam zu machen . Die Tarif¬
verträge bilden für zahlreiche Unternehmerkreise ein ewi¬
ges Abneiguntzsobjekt . Sehr zu Unrecht . Ndan hat nur nötig,
sich über die Bedeutung der Tarifverträge klar zu werden, um
deren Wert nicht nur für die Arbeiterschaft, sondern auch für
die Unternehmer und Unternehmerorganisationen schätzen zu
lernen . Der Tarifvertrag inr weitesten Sinne , so lautet die
Erklärung im Handwörterbuch der Staatswissenschaften , ist eine
genossenschaftliche ( kollektive) Vereinbarung zwischen zlvei Par¬
tien mit Massenandrang oder Masseneinfluß ( solche Parteien
i»d auch die Arbeiter - und Arbeitgeberorganisatiönen ) , deren
- iberstreitende Interessen innerhalb desselben Wirtschaftsge-
Ketes durch Aufrichtung bestimmter Schranken für gewisse Zeit-
S»uer in einen friedlichen Gleichgewichtszustand gebracht
werden soll. Der Tarifvertrag soll also den wirtschaftlichen
Zonkurrenzkampf aller gegen alle innerhalb der sich gegenüber-
« henden Gruppen für die Vertragszeit durch eine Allgemein¬
ordnung , die einen Waffenstillstand in sich schließt , ablösen . An
die Stelle der individuellen Willkür soll der Tarifvertrag genos¬
senschaftliche Tarife setzen , welche die beiden Jntevessentenlager
durch Verhandlungen und Vereinbarungen ihrer Vertrauens¬
leute anerkannt «haben . Aus dieser Definition ergibt sich, daß
dir Tarifverträge ein Friedensinstrument sind, an dessen Aus¬
bau gerade die Arbeitgeberorganisatiönen das größte Interesse
baben sollten . Leider ist dies häufig nicht der Fall . Teils aus
Reinlichem Egoismus , teils aus bewußter Machtpolitik wird
mt der Abschluß von Tarifverträgen abgelehnt . Am deutlichstenÄmt der Grund , weshalb des öfteren- die Unternehmerkreise
Kegner der Tarifverträge sind , in einem Artikel der Arbeitge-
Krzeitung vom 21 . Mai 1611 zum Vorschein. Sie schreibt :
.Das, was durch den Erlaß von solchen Verordnungen — das
tinb die Gesetze zur Reglementierung der Tarifverträge — ange-
Weßt werden sollte , nämlich die größtmöglichste Sicherung des
-lrbeitsfriedens, ist ja tatsächlich durch die straffe Organisation

Arbeitgeber ( gemeint in Schweden) schon längst erreicht
bwrden"

. Wir sehen , daß nicht etwa von diesen Unternehmern
nn individualistischer Arbeitsvertrag erstrebt wird ( womit sie
woft ihre gegensätzliche Stellung zu den Tarifverträgen moti-
Een ) , sondern , ein einseitiges Recht des Herrn im eigenen
Hause.

Bedauerlicherweise machen es die mangelnden gesetzlichen
Mundlagen der Tarifverträge sehr häufig unmöglich, gegen die -
*«■ Unternehmerterrorismus vorzugehen. Sollte man glauben,
baß schon in dem Wort Tarifverträge , deren eindeutige Stel¬
lung als Bermittlungsvertrag gegeben ist, trotzdem schon der
S>ll cingetreten ist, daß das Gericht über diese Selbstvcrständ-
iiUeit gestolpert ist. Während die meisten Gerichte der allge¬
meinen Auffassung zustimmen , hat das Reichsgericht zum allge¬
meinen Erstaunen im Jahre 1904 einmal den Tarifvertrag als
s 'me Verabredung zur Erlangung günstiger Lohn- und Arbeits -
umbmgunyen bezeichnet .

Die verschiedenartigsten Auffassungen berrschen über die
Ueber- resp . Unterordnung von Tarifverträgen , Arbeitsord -

. "ung und Arbeitsvertrag . In Arbciterkreisen herrscht allge-
j 'Nein die Anschauung , daß der Tarifvertrag über Arbeitsord -
'

Using und Einzelvertrag steht . Ebenso neigt die juristische
jüftatur , wenn auch nicht einmütig , großenteils dazu, die
(Eifvertragsbestnnmungen nach deutschem Recht als entschei-

anzusehen. Den Anschauungen von Sinzheimer und
j

"
ölbliug steht hier die von Lotmar gegenüber.

I Mit zu den strittigsten Punkten , deren es zu viele sind , als
bbß ihrer alle hier Erwähnung getan werden könnte , gehört die ,
mß vom Tarif abweichende Arbeitsbedingungen rechtsgültig ver-
mickart werden können . Während sich sehr viele Gewerbege-
st-hte auf den Standpunkt stellen , daß die Tarifverträge nur
^ Organisationen als solche binden und nicht die einzelnen

. -^ Flieder , hat das Gewerbegericht in Hannover den Tarisver -
Mrn die rechtlich bindende Wirkung zuerkannt , indem es cr-
Mte , daß es ein Widerspruch mit dem Wesen und dem Zweck
^ Tarifverträge sei, wenn es der einzelne Arbeitgeber völlig

in der Hand hätte , durch Einzelverträge die ihm unbequemen
Bestimmungen des Tarifvertrages aufzuheben . Aus all diesen
Widersprüchen und Unklarheiten , denen noch zahlreiche , insbe¬
sondere über das Verhältnis der Nichtorganisierten zu den
Tarifverträgen , zur Schiedsgerichtsfrage usf . anzufügen wären ,
ersieht man zur Genüge die Notwendigkeit einer gesetzlichen
Regelung . Auf diesem Standpunkt steht auch der deutsche
Juristentag , indem er in feinere Tagung zu Karlsruhe
( 1908 ) die Forderung aufftellte , „daß Arbeitstarifverträge un¬
mittelbare Rechtswirkung auf die in ihrem Geltungsbereiche
abgeschlossenen Arbeitsverträge haben sollen " .

Wenn seitens der Unternehmer auf gesetzliche Regelung
«der Tarifverträge gedrängt wird , so geschieht dies fast aus¬
schließlich deshalb , um die gesetzliche Haftung der Gewerk¬
schaften festzulegen. Nun muh man ia zugeben , daß im Falle
einer gesetzlichen Regelung eine Haftung der Gewerkschaften
bei Vertragsbruch wahrscheinlich nicht ganz zu umgehen sein
wird ( der Buchdruckerverband hat sie ja bereits heute schon ) ,
doch darf durch diese Haftung nicht der Lebensnerv der Gewerk¬
schaften bedroht werden , was die Unternehmerorganisationen
vielfach hierdurch mit in erster Linie beabsichtigen . Sofern von
einer Haftung der Berufsvereine überhaupt die Rede sein kann,
so müßte diese entsprechend der größeren Mitgliederzahl gegen
den Unternehmerorganisationen eine prozentual geringere sein .
So darf in Belgien , woselbst die Tarifverträge gesetzlich geregelt
sind , der Schadenersatz den Betrag von 25 Frs . pro Arbeitermit¬
glied nicht übersteigen . Im übrigen ist gerade die Frage der
Haftung die am wenigsten dringliche. Me Unternehmer und
deren Organisationen hüben so viel Macht- und Geldmittel zur
Verfügung , daß sie jederzeit gegen die Arbeiter Vorgehen kön¬
nen, ohne eine Handhabe zu gesetzlichem Eingreifen zu geben .
Dies ist den Arbeitern nicht möglich . Außerdem bildet die ge¬
setzliche Haftung für die Unternehmer ein ständiges Reizmittel ,
den Gewerkschaften hierdurch auf sinanziellem Gebiete den
Todesstoß zu geben .

So lange das Koalitionsrecht auf so unsicheren Füßen steht ,
das Strrikrecht nicht geregelt und überhaupt das ganze Arbei¬
ter- und Organisationsrecht so unklar und schwankend wie bis¬
her ist , kann eine gesetzliche Haftung nicht in Frage kommen .
Wenn daher einmal an eine Regelung der Tarifverträge ge¬
gangen wird , müßte zuerst einmal festgelegt werden, daß Tarif¬
verträge vor Arbeitsordnungen und Einzelverträgen Geltung
haben , daß vom Tarifvertrag abweichende Bestimmungen un¬
gültig sind , daß die Tarifverträge auch für die Nichtorganisierte
Arbeiterschaft bindend sind usf . Die Tarifverträge müßten als
Friedensinstrunient dem besonderen Schutze des Gesetzes unter¬
stehen , wie auch bei Vergebung staatlicher Lieferungen den
traftreuen Firmen der besondere Vorzug gebührte. Vor allem
müßte jedoch erreicht werden «daß die zwischen den Or¬
ganisationen der Arbeitgeber und Arbeiter
getroffenen Vereinbarungen Allgemeingel -
t u n g im Gewerbe haben . Zu dieser Schlußfolgerung
kommt auch der Vorsitzende des deutschen Holzarbeiterverban¬
des Theodor Lei pari , in einer soeben erschienenen Unter¬
suchung über die gesetzliche Regelung der Tarifverträge .^ )
Nachdem er in seiner gründlichen und umfassenden Schrift , die
allen Gewerffckmftlern bestens zu empfehlen ist, an Hand zahl¬
reichen Materials die heutigen Mißstände erörtert hat, läßt er
die verschiedenen Resormvorschläge Revue passieren . Neben
dem von Robert Schmidt , Mitglied der Gcneralkommission
der Gewerkschaften, im Jahre 1908 in den „ Sozialistischen Mo¬
natsheften " veröffentlichten Entwurf , der jedoch für die prak¬
tische Durchführung noch zu wenig detailliert ist, findet, von
kleinen Abweichungen abgesehen, vor allem der Gesetzentwurf
von Prof . Dr . Rosenthal in Jena , welcher im Anhang des
vom kaiserlichen statistischen Amt herausgegebenen Werk „ Die
Weiterbildung des Tarifvertrages " abgedruckt ist , seine Zu¬
stimmung. Die wichtigsten Punkte dieses Entwurfes sind : „ Der
Tarifvertrag ist in > die Arbeitsordnung aufzunehmen. Der
Tarifvertrag findet Anwendung auf diejenigen Arbeitgeber
und Arbeiter , die ihn abgeschlossen haben, auf die Mitglieder
der beteiligten Verbände , auf diejenigen , die nach dem Ab¬
schluß dem Tarifvertrag beigetreten sind, auf diejenigen, die
später den Verbänden beitreten und endlich auf alle anderen
Arbeitsverträge , wenn nicht ausdrücklich andere Bedingungen
vereinbart wurden . Jedem Beteiligten ( Person und Verein)
steht bei Vertragsverletzungen Anspruch auf Ersatz des entstan¬
denen Schadens zu, doch kann diese Haftung auch ausgeschlossen
werden. Alle Ansprüche und Streitigkeiten werden durch ein
Tarifamt entschieden , unter Ausscheidung der ordentlichen Ge¬
richte .

"
Im übrigen befürchtet Leipart , daß bei einer derzeitigen

Regelung der Tarifverträge die Haftung sowie andere für die
Arbeiterschaft ungünstige Fratzen die Hauptrolle spielen wür¬
den . Er kommt daher zu dem Schluß : „ Gesetzliche Vorschriften
für die Formen des -Abschlusses von Tarifverträgen und für
deren Inhalt , sowie für die Erledigung von Vertragsstreitig¬
keiten und die dazu erforderlichen Instanzen , welche die freie
Entschließung der vertragschließenden Organisationen beschrän¬
ken würden , sind in dem gegenwärtigen Stadium der eigent¬
lichen Entwicklung des ganzen Tarifvertragswesens verfrüht
und daher als schädlich für die weitere freie Entwicklung der
Tarifverträge abzulehnen .

"
„ Es ist"

, so schließt er , „ auf die
Beseitigurrg aller gegenwärtig noch die Koalitionen hindern¬
den und auch die Durchführung der Tarifverträge erschweren¬
den gesetzlichen Vorschriften hinzuwirken , damit "

, wie bereits
oben betont, „ der eigentliche Hauptzweck der Tarifverträge er¬
reicht werden kann , nämlich, den zwischen den Organisationen
der Arbeitgeber und Arbeiter getroffenen Vereinbarungen
A l l g exn eingeltung im Gewerbe zu verschaffen " .

*) Die gesetzliche Regelung der Tarifver¬
träge von Theodor L e i p a r d . Berlin 1912. Verlag der
Generalkommission der Gewerffchaften Deutschlands. (Preis

, im Buchhandel 1 Mk . , für die gewerkschaftlichen Organisationen
>30 Pfg . pro Exemplar . ) _ _

Baden -Baden.
Hn$ den Eande.

— Sozialdem . Verein . Me nächste Monatsversammlung
de- Sozialdem . Vereins findet anstatt am 5 . August bereits am
Montag , 29 . Juli , statt . In Anbetracht der wichtigen
Tagesordnung , 1 . Bericht von der Kreiskvnferenz , 2 . Wahl der
Delegierten zum badischen Parteitag ist zu erwarten , daß sich die
Parteigenossen vollzählig einftnden .

— Me Jahresberichte der hiesigen höheren Lehranstalten
sind nunmehr sämtlich im Druck erschienen. Nach denselben
hatte daS Gymnasium im abgelaufenen Schuljahr 1911/12 ins¬
gesamt 133 Schüler , während die Oberrealschule mit Realgym¬
nasium von 315 Schülern , die Höhere Mädchenschule von 277
Schülerinnen besucht wurde . Die Schulen beginnen die Ferien
am 31 . Juli , während das neue Schuljahr am Donnerstag , den
12. September , seinen Anfang nimmt .

Offenburg.
— Der Brauerstreik und der Boykott liegen so manchem

Spießer sehr schwer im Magen . Durch allerlei Bemerkungen
schimpfen sie über die „Begehrlichkeit der Arbeiter "

. Es find
das oft Leute , die am allerwenigsten dazu berufen sind, die zum
Teil ihre Beschäftigung nur morgens beim Frühschoppen, mit¬
tags beim Kaffee, abends am Sechsetisch, und nachts beim
Abendschoppen finden . Was die Arbeiter bei Mundinger und
Sammet fordern , ist insbesondere die Verkürzung der Arbeits¬
zeit . Sie fordern eine Arbeitszeit , wie sie schon , lange in der
Brauerei Armbruster und Wagner und in jedem Geschäft , selbst
bei Kleinhandwerkern, mit Ausnahme der Kunstmühle Hilden-
brand , besteht . In der Brauerei Mundinger ist die
Arbeitszeit von morgens 6 bis abends 7 Uhr, bei Sammet ,
Sommer wie Winter , von morgens 5 bis abends 6 Uhr. Die
Brauer bei Sammet haben , ehe so mancher Spießer seinen
Morgenkaffee einnimmt , schon bald einen halben Tag gear¬
beitet . Dieser Betriebsinhaber zählt sich sogar politisch zur
Fortschrittspartei , der Partei , die bekanntlich in der Theorie
die lOstündige Arbeitszeit fordert .

Wenn die Brauer eine lOstündige Arbeitszeit verlangen,
so ist das ihr gutes Recht und liegt im Interesse ihrer Gesund¬
heit. Bekanntlich zählt die Brauereibvcmche zu den ungesun¬
desten Berufen . Die Bxauer sind durch ihre Arbeit auf der
Darre , dann wieder auf der Wichs , dann in dkm Keller und
schließlich am Siedkessel sehr gesundheitsschädlichen Einflüssen
ausgesetzt. Das Durchschnittsalter eines Brauers betrug früher
36 Jahre . Dank ihrer Organisation und ihrer Kämpfe um
beffere Existenzbedingungen hat sich die durchschnittliche Lebens¬
dauer auf 36 Jahre gehoben. Was bei Wagner und Armbruster
in Bezug auf Arbeitszeit möglich ist, sollte auch bei den andern
Brauereien möglich sein . Soll doch die Brauerei Armbruster
mit ihrer kürzeren Arbeitszeit und besseren Löhnen letztes Jahr
22 Prozent Dividende verteilt haben . Auch die Herren Mun¬
dinger sollen 40—50 000 Mark jährlich verdienen . Die Brauerei -
gewaltigen wollen eben ihren Profit nicht geschmälert wissen.

Wenn die Arbeiter weiter noch eine Erhöhung des
Lohnes fordern , so ist das mit Rücksicht auf die Teuerung ,
der hiesige Platz zählt bekanntlich zn den Orten , die die höchsten
Lebensmittclpreise haben, sehr begreiflich. Nur bei guten Löh¬
nen ist die Arbeiterschaft kaufkräftig . Der höhere Verdienst
kommt ja auch de.n Geschäftsleuten wieder zu gute . Wenn die
Herren Unternehmer hohe Gewinne erzielen , so legen sic
dieselben auf die Kante , dem Geschäftsmann ist damit nicht ge¬
dient . Das zu begreifen geht aber über den Horizont unserer
Spießer . Augenblicklich wird in den hiesigen Zeitungen , auch
der „ Volksfreund" hat sich damit beschäftigt, die Frage venti¬
liert , welches die Ursachen des schlechten Geschäftsgangs und)
der Konkurse in letzter Zeit sind und ob die Stadtverwaltung
und Bürgerschaft nicht bestrebt sein möchten , mehr Industrie
hierher zu bekommen, um durch die Kaufkraft der Arbeiter das
Geschäftslebcn zu fördern . Die Kaufkraft kann aber auch ge¬
hoben werden durch gute Bezahlung der schon anwesenden Ar¬
beiter . Wir haben hier vorwiegend Tabak - und Textilindustrie .
In der ersteren Branche sind etwa 300 , in der letzteren Branche
zirka 900 Arbeiter beschäftigt. Durch die amtliche Statistik ist
festgestellt , daß beide Berufe die schlechtbezahltesten Arbeiter
aufweisen ; die übergroße Zahl der hiesigen Tabak- und Textil¬
arbeiter verdienen noch keine 3 Mk . im Tag . Das
ist ein Lohn, mit dem ein Familienvater in der teueren Zeit
nicht als kaufkräftig angesehen werden kann . Mit solchen Ein¬
kommen muß der Arbeiter seine Einkäufe aufs allernotwendigstc
beschränken . Man sollte deshalb , wenn Arbeiter höhere Löhne
verlangen , von seiten des Bürgertums die Sache auch von der
andern Seite betrachten und nicht nur vom Niveau des Dier-
tischklatsches aus .

Die Arbeiter haben keine Ursache , sich über das Geschimpfe
der Spießer aufzuhalten , sondern sie müssen im Gegenteil be¬
strebt sein, für sich und ihre Arbeitsgenossen menschenwürdige
Existenzbedingungen zu schaffen .

Auch von diesen Gesichtspunkten aus muh der Streik und
Boykott bei Gebr . Mundinger als gerechtfertigt angesehen
werden.

Geschäftliches .

.. Julius Straub, Karlsruhe -' «'»
10 % Skonto oder doppelte Rabattmarke »

gewähre bis auf weiteres auf sämtliche 188

Einige Serien sind bis 50% im Preise reduziert .

Sie lmze Kichzell
Man verlange ausdrücklich WAftGh Sappen mit dem „Kreuzstern".

vonl MAGGTSuppenmit dem
Kreuzstarn

kommt der Hausfrau an den heissen Sommertagen ganz besonders zu
statten. -Nur mit Wasser aufgekocht, gibt ein Würfel zu 10 Pfg . in
kürzester Zeit 2—3 Teller wohlschmeckender Suppe. 858
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[Eine geschmackvolle

WOHNUNGS¬
EINRICHTUNG

kaufen Sie leicht , wenn Ihnen vielseitige
Answahl erstklassiger QUALITÄTS¬
MÖBEL , ausserordentlich niedrige
Preisbemessung und sachgemässe ehrliche
Beratung zur Verfügung stehen . Alles
dies finden Sie in hervorragendem Masse

in der ■■■: ■ .

Möbel “Au .sstellu .ng

D Dpic Karlsruhe
■ Fernspr . 1622

340 Kronenstrasse 37/39 .

Ständiges Lager von ca . hundert Einrichtungen.

uro
Tel . 159.

Sanitätshaus Lutz
(Inhaber Apotheker Th . Lutz)

Baden -Baden
Artikel zur Kranken- , Gesundheits¬

und Kinderpflege .
Im Murgtal unterhält Lager :

Adam Jungen , RotenfelsV Hauptstraße 3. 344

Brauerei A
C.FRANZ

Rastatt .

Fahrbar «

Brennholz -Säge
« Spaltmaschine

neuestes Modell .
Bedeutende Zeit - u.

Geldersparrria , •
Einfachste Bedienung,

— Größte Haltbarkeit —
Oberhaupt bestes System.
4Mb Toixtglicb nun bitritt

von BmchnucUnni m .
Pflüger i Stohnrt, Esslingen «w ütekir r

Aug -ust Ffützner
Karlsruhe-Rüppurr

2 Langestrasse Langestrasse 2

Dampf -Wasohanst alt
Neu erbaute modern eingerichtete Anstalt.
GutgeschultesPersonal . Persönliche Leitang.

Individuelle Behandlung derWäsehe. Rasenbleiche.

Spezial -Abteilung für
ehern . Reinigung und

Kunstwäscherei .

Gegründet 1876. Teleph . 1447 . 80 Angestellte .

367

Kohlen and Koks sind teurer geworden .

Braunkohlen - Briketts
^ Union ^

dagegen billiger .
Achten Sie genau auf die Marke !

THIHKF
FRflUZBiER !

Russen sowie sämtliche Küchenkäfer
———- —- - vertilgt man sicherSohwaben , tu und schnell mit
Streudosen ä 60 Pfg. erhältlich in folgenden Drogerien : W. Baum, Jul . Dehn Nachfg . , Otto Fischer , Hofheio*»
Ant. Kintz Nachfg., Otto Mager , Fr. Reis , Carl Roth , Max Strauß , Gehr. Vetter, Th. Walz, P. Vogel-Duriacb.

Zirpilin Erfolg
garantiert
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